






157

Trolleys · KU-K · KU-KK No. 902 500

The EMDE BIG BOX TROLLEY, model KU-K is used for the safe 
transportation of liquid and solid media up to a total weight of  
500 kg. The trolley is fitted with two steering/braking wheels and 
two fixed wheels. 

The wheels have Aluminium rims and solid rubber tyres to ensure the trolley has 
minimal rolling resistance and is easy to manoeuvre despite its weight even on 
rough ground. The single wheel load is 400 kg. 

Also available as the model KU-KK with a flap gate at half height.  (No. 902 600) 

Licences and guidelines: 
» Complies with GGVSE (German   
 regulations for the transportation of  
 dangerous goods by road and rail) 
» Complies with „Guidelines for the  
 design and use of non-powered  
 trolleys by fire services“  
 (Expert recommendation No. 2/2005  
 from the DFV (German Fire Service  
 Association)) 

Options available at extra charge: 
» Kill switch  (No. 950 999) 
» Plastic lid  (No. 902 610) 
» Ball valve outlet  (No. 902 615) Construction:  aluminium substructure with HDPE box 

Weight (empty):  approx. 45 kg
Load capacity:  approx. 500 kg
Volume:  approx. 530 l
Dimensions (l x w x h):  approx. 1200 x 800 x 950 mm
Colour:  grey

TECHNICAL DATA
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No. 903 000 · Trolleys · CAGE TROLLEY 

The CAGE TROLLEY is used for the safe transportation and storage 
of various materials. It is fitted with two steering/braking wheels 
and two fixed wheels. 

The wheels have Aluminium rims and solid rubber tyres to ensure the trolley 
has minimal rolling resistance and is easy to manoeuvre despite its weight. The 
single wheel load is 150 kg. The cage trolley has the same dimensions as a euro 
pallet and a total load capacity of 600 kg. The trolley is fitted with four lifting eyes, 
each with a single load capacity of 250 kg. 

Version:
» Without flap gate  (No. 903 100) 
» Half flap gate, right  (No. 903 000) 
» Half flap gate, left  (No. 903 001) 
» Full flap gate, right  (No. 903 200) 
» Full flap gate, left  (No. 903 201) 
» Half flap gate, both sides (No. 903 400)
» Full flap gate, both sides  (No. 903 401)

Licences and guidelines: 
» Complies with GGVSE (German   
 regulations for the transportation of  
 dangerous goods by road and rail) 
» Complies with „Guidelines for the  
 design and use of non-powered  
 trolleys by fire services“  
 (Expert recommendation No. 2/2005  
 from the DFV (German Fire Service  
 Association)) 

Options available at extra charge: 
» Kill switch  (No. 950 999)
» Rail-bound undercarriage DB 
 (No. 903 150)
» Zinc plating  (No. 903 500)
» Cage trolley tank  (No. 903 010)

Construction:  steel construction
Paint:  powder coating
Weight (empty):  approx. 39 kg
Dimensions (l x w x h):  approx. 1200 x 800 x 1000 mm
Colour:  hammer finish painted blue

TECHNICAL DATA
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Trolleys · CAGE TROLLEY-DB No. 903 050

The zinc plated CAGE TROLLEY DB is used for the safe transporta-
tion and storage of various materials. It is fitted with two steering/
braking wheels and two fixed wheels. 

The wheels have Aluminium rims and solid rubber tyres to ensure the trolley has 
minimal rolling resistance and is easy to manoeuvre despite its weight. The sin-
gle wheel load is 150 kg. The trolley has the same dimensions as a euro pallet, a 
total load capacity of approx. 600 kg and is also fitted with four lifting eyes. 

The cage trolley DB is fitted with a rail-bound undercarriage suitable for use with 
the rails of the Deutsche Bahn network. 

Versions: 
» Cage trolley without flap gate
» Cage trolley with half side flap gate
» Cage trolley with full side flap gate

Options available at extra charge: 
» Kill switch
» Cage trolley tank made of  
 polyethylene (130 l) 
 (l x w x h: approx. 1190 x 770 x 175 mm)

Paint options: 
» Powder coated
» Zinc plated

Construction:  wire grating steel construction
Weight (empty):  approx. 87 kg
Dimensions (l x w x h):  approx. 1200 x 800 x 1100 mm
Colour:  hammer finish painted blue or zinc plated 

TECHNICAL DATA
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No. 906 000 · Trolleys · FIREFIGHTING TROLLEY

The EMDE FIREFIGHTING TROLLEY is used for storing fire fighting 
gear. The trolley can be supplied for any combination of equipment. 
The trolley is fitted with two steering/braking wheels and two fixed 
wheels.

The wheels have Aluminium rims and solid rubber tyres to ensure the trolley has 
minimal rolling resistance and is easy to manoeuvre despite its weight even on 
rough ground. The single wheel load is 400 kg. 

The standard equipment comprises: 
» 3 x Type C fire hose baskets
» 3 x Type C nozzles
» 1 x Type B nozzle
» 1 x Divider
» 1 x Branchpipe holder

Licences and guidelines: 
» Complies with GGVSE (German   
 regulations for the transportation of  
 dangerous goods by road and rail) 
» Complies with „Guidelines for the  
 design and use of non-powered  
 trolleys by fire services“  
 (Expert recommendation No. 2/2005  
 from the DFV (German Fire Service  
 Association)) 

Options available at extra charge: 
» Kill switch (No. 950 999) 

Construction:  aluminium construction
Weight:  approx. 35 kg
Dimensions (l x w x h):  approx. 1000 x 800 x 950 mm
Colour:  hammer finish painted blue

TECHNICAL DATA
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Trolleys · BLOWER TROLLEY No. 909 000

The EMDE BLOWER TROLLEY is used for the storage and transpor-
tation of a mobile blower and all its associated accessories (ducting, 
canisters and funnels). It is fitted with 2 steering/braking wheels 
and two fixed wheels. 

The wheels have Aluminium rims and solid rubber tyres to ensure the trolley has 
minimal rolling resistance and is easy to manoeuvre despite its weight even on 
rough ground. The single wheel load is 400 kg. 

Licences and guidelines: 
» Complies with GGVSE (German   
 regulations for the transportation of  
 dangerous goods by road and rail) 
» Complies with „Guidelines for the  
 design and use of non-powered  
 trolleys by fire services“  
 (Expert recommendation No. 2/2005  
 from the DFV (German Fire Service  
 Association)) 

Options available at extra charge: 
» Kill switch  (No. 950 999) 

Construction:  aluminium profile construction
Weight (empty):  approx. 29 kg
Dimensions (l x w x h):  approx. 1200 x 800 x 1150mm
Colour:  hammer finish painted blue or according to customer wishes

TECHNICAL DATA
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No. 906 500 · Trolleys · WATER DAMAGE TROLLEY

The EMDE WATER DAMAGE TROLLEY is used for the safe trans-
portation of water suction equipment, sewage pumps, immersion 
pumps, cable drums, hoses and accessories. 

The trolley is fitted with 2 steering/bra-
king wheels and two fixed wheels. The 
wheels have Aluminium rims and solid 
rubber tyres to ensure the trolley has 
minimal rolling resistance and is easy 
to manoeuvre despite its weight even 
on rough ground. The single wheel load 
is 400 kg. 

The trolley is fitted with:
» 1 intermediate shelf
» 1 completely removable long side  
 element

Licences and guidelines:
» Complies with GGVSE (German   
 regulations for the transportation of  
 dangerous goods by road and rail) 
» Complies with „Guidelines for the  
 design and use of non-powered  
 trolleys by fire services“  
 (Expert recommendation No. 2/2005  
 from the DFV (German Fire Service  
 Association)) 

Options available at extra charge: 
» Kill switch  (No. 950 999) 
» Brackets for storing additional  
 equipmentConstruction:  zinc plated wire grating steel construction

Weight (empty):  approx. 85 kg
Load: max. 500 kg
Dimensions (l x w x h):  approx. 1200 x 800 x 1850 mm

TECHNICAL DATA
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Trolleys · PLATFORM TROLLEY XL No. 908 000

Construction:  aluminium profile construction
Weight (empty):  approx. 38 kg
Load: max. 500 kg
Dimensions (l x w x h):  approx. 1200 x 800 x 1100 mm

The EMDE PLATFORM TROLLEY is used for the safe transportation 
of a wide variety of equipment.

The trolley is fitted with 2 steering/braking wheels and two fixed wheels. The 
wheels have Aluminium rims and solid rubber tyres to ensure the trolley has 
minimal rolling resistance and is easy to manoeuvre despite its weight even on 
rough ground. The single wheel load is 400 kg. 

Licences and guidelines:
» Complies with GGVSE (German   
 regulations for the transportation of  
 dangerous goods by road and rail) 
» Complies with „Guidelines for the  
 design and use of non-powered  
 trolleys by fire services“  
 (Expert recommendation No. 2/2005  
 from the DFV (German Fire Service  
 Association))

Options available at extra charge: 
» Kill switch  (No. 950 999) 
» Brackets for storing additional  
 equipment
» Additional shelves
» Larger or smaller area 
 (e.g. 800 x 600 mm)

TECHNICAL DATA
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No. 905 105 · Trolleys · LIGHTING UNIT BE-500 · BE-1000

The EMDE LIGHTING UNIT, model BE-500 is a portable lighting unit 
for rapid and efficient construction and dismantling of a lighting 
group. The unit has a DIN Aluminium bush for use on a tripod.   

Also available as version BE-1000 with 2 x 1000 W floodlights  (No. 905 150) 

The unit is fitted with: 
» 4 x rubber feet
» 2 x 500 W floodlights 
» 10 m oil and acid resistant electrical  
 cable
» Cable strain relief
» Safety plug DIN 49 443 
» 2 x DIN standard adapters for  
 mounting the floodlights

Options available at extra charge: 
» Polished stainless steel (No. 905 105) 

Construction: aluminium construction
Weight (empty):  approx. 3 kg
Dimensions (l x w x h):  approx. 515 x 200 x 480 mm
Colour:  hammer finish painted blue or according to customer wishes

TECHNICAL DATA
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1 (Kollidierende Bedingungen, Schriftform) Für den Vertrag gelten 
ausschließlich diese AGB; andere Bedingungen werden nicht Vertrags-
inhalt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Auf 
Nebenabreden vor und bei Vertragsabschluß kann sich der Besteller 
nur bei unverzüglicher schriftlicher Bestätigung berufen.

1.2 (Angebote, Änderungsvorbehalt, Datenerfassung) Alle Angebote 
sind freibleibend. Technische Verbesserungen aller Erzeugnisse blei-
ben vorbehalten. Wichtige Daten des Bestellers können für die Ver-
tragsabwicklung auf EDV verarbeitet und gespeichert werden.

1.3 (Aufrechnung, Zurückbehaltung) Aufrechnung oder Zurückbehal-
tung durch den Besteller sind außer mit unstrittigen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen unzulässig.

1.4 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar 
sind.

2. Gefahr, Versandkosten, Liefermengen, Abruf

2.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Lieferung das 
Werksgelände Zierenberg verlassen hat und zwar auch dann, wenn Teil-
lieferungen erfolgen oder noch andere Leistungen, z.B. die Versendung, 
Ausfuhr oder Aufstellung übernommen wurden. Der Besteller trägt 
Transport-, Verpackungs- und Versicherungskosten bis zum Lieferort, 
sofern nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen wurden.

2.2 Bei Annahmeverzug kann die Lieferung unter Aufrechnung des Erfül-
lungsanspruchs auf Kosten des Bestellers in ein Lagerhaus einlagert oder 
nach vorheriger Androhung und Fristsetzung für Rechnung des Besteller 
anderweitig veräußert werden. Mehraufwendungen des erfolglosen An-
gebots sind mit 10 % des Lieferwertes zu vergüten; die Geltendmachung 
höherer Mehraufwendungen bleibt hiervon unberührt. Der Lieferer be-
hält sich das Recht vor, den Nachweis zu führen, Mehraufwendungen 
seien nicht oder in geringerer Höhe als die Pauschale entstanden.

3. Lieferzeiten, Verzug

3.1 Lieferfristen beginnen mit dem Zugang der Auftragsbestätigungen, 
jedoch nicht vor Klärung aller bei Vertragsabschluss noch offenen tech-
nischen Fragen und Eingang der vom Besteller zu beschaffenden Un-
terlagen, Genehmigungen und Freigaben, sowie nicht vor Eingang der 
vereinbarten Anzahlungen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu 
ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werksgelände Zierenberg ver-
lassen hat oder die Lieferbereitschaft mitgeteilt ist.

3.2 Höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder ähnliche 
Ereignisse, z.B. Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen, Rohstoff- 
und Betriebsmittelmangel und verzögerte Belieferung oder Nichtbelie-
ferung durch Vorlieferanten oder vom Besteller zusätzlich geforderte 
oder geänderte Leistungen verlängern die Lieferfristen entsprechend 
und befreien den Lieferer von der Einhaltung der Lieferfrist.

3.3 Die Haftung bezieht sich nur auf die durch Mitarbeiter oder Erfül-
lungsgehilfen der Firma Fritz Emde vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursachten Verspätungsschäden.

3.4 Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller, sofern er glaubhaft 
macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist, eine Entschädigung 
für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5% insgesamt jedoch 
höchstens 5% des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der 
wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden 
konnte.

3.5 Entschädigungsansprüche des Bestellers, die über die in Nr. 3.4 ge-
nannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter Leistung 
auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Nachfrist, ausge-
schlossen. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem 
Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

4. Preise, zahlungsbedingungen, Preisänderungen, rücksendungen

4.1 Alle Preise gelten ab Werk Zierenberg, zuzüglich der jeweils gel-
tenden gesetzlichen Umsatzsteuer; Kosten für Verpackung und Fracht 
gehen zu Lasten des Bestellers, sofern nicht ausdrücklich andere Ver-
einbarungen getroffen wurden. Rechnungen für Warenlieferungen sind 
ohne Abzug per Vorauskasse oder per Nachnahme bei Anlieferung fällig. 
Rechnungen über Leistungen, die überwiegend Lohnarbeiten sind, sind 
sofort nach Absendung der Rechnung fällig. Für Aufträge mit einem Net-
towarenwert von weniger als EUR 75,00 wird eine Bearbeitungspauscha-
le (Mindermengen) von EUR 10,00 in Rechnung gestellt. Zahlungen sind 
unter Angabe der Rechnungsnummer kosten- und spesenfrei in Euro auf 
eines der angegebenen Konten zu leisten. Schecks werden auf Kosten 
des Bestellers erfüllungshalber angenommen. Bei begründeten Zweifeln 
an der Bonität des Bestellers wird jede Einzellieferung von ihrer Voraus-
bezahlung in Höhe des Rechnungsbetrages abhängig gemacht.

4.2 Gesondert vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, wenn der Be-
steller mit der Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand ist.

4.3 Liegen zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Mo-
nate, ist der Lieferer berechtigt nach § 315 BGB einen Preisaufschlag zu 
verlangen, der der Kostensteigerung bis zu Lieferung angemessen ent-
spricht. Ein entsprechender Preissenkungsanspruch steht dem Bestel-
ler zu, wenn er nachweist, dass die externen Kosten des Lieferers seit 
Abschluss des Vertrages gesunken sind. Bei mehr als 15% Abweichung 
kann der benachteiligte Vertragspartner zurücktreten. Für Abrufliefe-
rungen gilt der Tagespreis.

4.4 Bei nicht vereinbarter Rücksendung mangelfreier oder unerheblich 
mangelhafter Ware ist vom Besteller eine Entschädigung in Höhe von 
15% des Rechnungsbetrages an den Lieferer zu entrichten.

4.5 Bei Zahlungsverzug hat der Besteller vorbehaltlich weitergehender 
Schadensersatzansprüche Verzugszinsen in Höhe der üblichen Bank-
zinsen für Kredite zu vergüten, wenn er nicht einen geringeren Verzugs-
schaden nachweist. Dem Lieferer bleibt es vorbehalten, weitere Mahn-
kosten je Mahnstufe in Rechnung zu stellen.
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4.6 Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist 
nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der ver-
einbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, 
Kosten für den Transport des Handwerkszeugs oder persönlichen Ge-
päcks, sowie Auslösungen.

5. Entgegennahme

5.1 Lieferungen sind auch wenn sie unerhebliche Mängel aufweisen, 
vom Besteller entgegenzunehmen.

6. Eigentumsvorbehaltsicherung

6.1 Die Lieferware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den 
Besteller aus der Geschäftsbeziehung zustehenden Ansprüche und 
vollständiger, uneingeschränkter Bezahlung Eigentum des Lieferers. 

6.2 Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller 
eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung untersagt und die Wei-
terveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang 
und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von 
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das 
Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungs-
verpflichtung erfüllt hat.

6.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller 
den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit der Lie-
ferer Klage gem. § 771 ZPO erheben kann. Soweit  der Dritte nicht in der 
Lage ist, dem Lieferer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den 
dem Lieferer entstandenen Ausfall.

6.4 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Lieferer jedoch dem Lie-
ferer alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließ-
lich MwSt.) ab, die aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Be-
steller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers 
die Forderung selbst einzuziehen bleibt hiervon unberührt. 

7. Aufstellung, montage

7.1 Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen. Der Besteller hat auf 
seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:

» alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten ein- 
 schließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und  
 Werkzeuge;
» die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegen- 
 stände und –stoffe, wie Gerüste, Hebezeug und andere Vorrichtungen, 
 Brennstoffe und Schmiermittel;
» Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich aller be- 
 nötigten Anschlüsse, wie z.Bsp. Heizung Druckluft, Beleuchtung, usw.;

» bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile,  
 Apparaturen, Materialien, Werkzeuge, usw. genügend große, geeig- 
 nete trockene und verschließbare Räume und für das Montageper- 
 sonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich  
 den Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im übrigen hat der  
 Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des Monta- 
 gepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum  
 Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde;
» Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Um- 
 stände der Montagestelle erforderlich sind;

7.2 Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen An-
gaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen 
oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben 
unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

7.3 Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die 
Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände 
an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten 
vor Beginn des Aufbaus so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstel-
lung oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbre-
chung durchgeführt werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- 
oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.

7.4 Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch 
nicht vom Lieferer zu vertretende Umstände, so hat der Besteller in an-
gemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforder-
liche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.

7.5 Nach Fertigstellung verlangt der Lieferer die Abnahme der Montage 
oder Aufstellung. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lie-
ferung – ggf. nach Abschluss einer schriftlich vereinbarten Testphase 
– in Gebrauch genommen worden ist.

8. Gewährleistung, Schadensersatz, Ersatzteilhaltung

8.1 Angaben in Werbeschriften oder sonstigen Beschreibungen, Be-
dienungsanleitungen oder Bezugnahme auf Normen begründen keine 
Eigenschaftszusicherungen oder Übernahme besonderer Einstands-
pflichten.
Benötigt der Besteller die Ware für besondere über den üblichen Ein-
satzbereich hinausgehende Zwecke, so muss er ihre spezielle Eignung 
für diese - auch hinsichtlich der Produktsicherheit - und ihre Über-
einstimmung mit allen einschlägigen technischen, gesetzlichen und 
behördlichen Vorschriften vor ihrem Einsatz überprüfen. Die Haftung 
des Lieferers für durch eine ordnungsmäßige Prüfung vermeidbare 
Schäden des Bestellers ist ausgeschlossen. Bei Werkstoffvorschriften 
obliegt dem Besteller die Prüfung auf Eignung und Zulässigkeit der ge-
wünschten Werkstoffe. Diese sind dem Lieferer unaufgefordert zur Ver-
fügung zu stellen. Der Lieferer haftet nicht für den aus der Versäumnis 
o.a. Prüfung des Bestellers entstandenen Schaden.

8.2 Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, 
Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offen-
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sichtliche Mängel hat er innerhalb einer Woche durch schriftliche An-
zeige an den Lieferer zu rügen.
Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach Wahl des Lieferers 
Nachbesserung der fehlerhaften Ware. Zur Mängelbeseitigung hat 
der Besteller dem Lieferer die nach billigem Ermessen erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten 
Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen, anderenfalls 
entfällt die Gewährleistung.

8.3 Sachmängelansprüche beginnen mit dem Liefereingang der Ware 
beim Besteller und verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das 
Gesetz gemäß §§ 479 Abs. 1 (Rückgriffanspruch) BGB längere Fris-
ten vorschreibt, sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Lieferers oder bei arglistigen Verschweigens ei-
nes Mangels.

8.4 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträch-
tigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die 
nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmit-
tel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrunds oder aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. 
Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

8.5 Gewährleistungen und Ersatzansprüche für Ersatzstücke und sons-
tige Mängelbeseitigungen richten sich ebenfalls nach diesen Bedingun-
gen und verjähren mit dem Ende der für den ursprünglichen Gegen-
stand geltenden Fristen.

8.6 Bei Entwicklungsaufträgen haftet der Lieferer – nach Maßgabe der 
vorstehenden Bestimmungen – für den Entwicklungserfolg nur, wenn 
dieser dem Besteller ausdrücklich schriftlich zugesichert wurde.

9. Gewerbliche Schutzrechte, Werkzeuge, Geheimhaltung

9.1 Für alle vom Lieferer bereitgestellten Formen, Zeichnungen, Mus-
ter, Abbildungen, technische Unterlagen, Kostenvoranschläge oder An-
gebote behält sich der Verkäufer das Eigentum und alle gewerblichen 
Schutz- und Urheberrechte vor. Der Besteller darf sie nur in der verein-
barten Weise nutzen. Die Vertragsgegenstände darf der Besteller ohne 
schriftliche Zustimmung des Lieferers nicht selbst produzieren oder 
produzieren lassen.

9.2 Sofern Erzeugnisse nach den vom Besteller überlassenen Zeich-
nungen, Modellen und Mustern geliefert werden, haftet der Besteller 
dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung keine gewerblichen 
Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter verletzt werden und alle dar-
aus durch Rechtsverletzungen resultierenden Schäden.

9.3 Vom Lieferer hergestellte oder bereitgestellte Zeichnungen, For-
men, Werkzeuge oder sonstige Vorrichtungen bleiben Eigentum des 
Lieferers, auch wenn der Besteller die Kosten dafür ganz oder teil-
weise übernommen hat.

9.4 Sämtliches aus der Geschäftsverbindung erlangtes, nicht offen-
kundiges, Wissen hat der Besteller gegenüber Dritten geheim zu 
halten. 

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anzuwendendes recht

10.1 Für das Vertragsverhältnis findet ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über Verträge des internationalen Wareneinkauf 
(CISG).

10.2 Für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Streitig-
keiten, einschließlich Scheck- und Wechselprozessen, gilt der Ge-
richtsstand des Lieferers als vereinbart.

10.3 Erfüllungsort für Leistungen beider Vertragsparteien ist Kas-
sel.

10.4 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das 
Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei 
darstellen würde.

 Stand: 01. Januar 2010



Groupe of companies:

EMVAK – FRITZ EMDE, S.L.
Spain

Rambla Exposición, 101 Local 5
08800 Vilanova i La Geltrú (Barcelona)
España

Tel.:	 + 34 93 814 70 28
Fax:	 + 34 93 814 70 29
Móv.:	+ 34 670 379 994
E-Mail: emvak@emvak.com
Web: www.emvak.com

EMVAK – FRITZ EMDE, SARL
France

E-Mail: info@emvak.fr
Web: www.emvak.fr

Richard Wuttig – Feuerschutz GmbH
Germany

Kasseler Straße 61
34289 Zierenberg
Deutschland

Tel.: + 49 (56 06) 37 60, 13 06
Fax: + 49 (56 06) 15 74

E-Mail: info@wuttig-feuerschutz.de
Web: www.wuttig-feuerschutz.com



Kasseler Straße 48-50
34289 Zierenberg

Telefon	 + 49 (56 06) 20 44, 20 45
Telefax	 + 49 (56 06) 15 74

E-Mail: info@fritz-emde.de
Web: www.fritz-emde.com

Mechanical and vacuum engineering




